
Durch Ankreuzen des jeweiligen Feldes widersprechen Sie der Weitergabe Ihrer Daten: 

A) an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
B) an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern Familienangehörige der  
     meldepflichtigen Person angehören 
C) an Parteien, Wählergruppen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
D) an Adressbuchverlage 

widersprechen.

Große Kreisstadt Löbau 
Hauptamt 
Meldebehörde 
Altmarkt 1  
02708 Löbau

Widerspruch gegen 
Datenübermittlung 
nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) 
  
Bitte beachten Sie: 
Sie haben nach Maßgabe des BMG ein Recht auf Widerspruch gegen die 
Übermittlung oder Veröffentlichung ihrer Daten. Er ist schriftlich zu erklären 
und gilt bis auf Widerruf. Gebühren werden hierfür nicht erhoben. Kreuzen 
Sie bitte Zutreffendes an und füllen Sie die Felder vollständig und deutlich 
aus. Bitte vergessen Sie nicht, den Antragsabschnitt zu unterschreiben. 
Für Übermittlungssperren bei minderjährigen Personen ist die Unterschrift 
der Sorgeberechtigten erforderlich.

Eingangsstempel

Unterschrift

Datum Unterschrift

Name Vorname(n) Geburtsdatum

GeburtsdatumVorname(n)Name

UnterschriftDatum

Datum Unterschrift

Datum

Geburtsdatum

Name Vorname(n) Geburtsdatum

1. Antragstellende Person

2. weitere im Haushalt lebende Personen

Wird von der Behörde ausgefüllt!

Wohnort Straße mit Hausnummer

Vorname(n)Name
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Erläuterungen zu den einzelnen Übermittlungssperren 
  

A) 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement 
der Bundeswehr 
Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können Sie der 
Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung mit (i.v.m) § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes 
widersprechen. 
  
  
B) 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern 
Familienangehörige der meldepflichtigen Person angehören 
  
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG i.V.m § 42 Abs. 2 BMG widersprechen. 
  
  
C) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
  
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.v.m § 50 Abs. 1 BMG widersprechen.  
  
  
D) 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
  
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.v.m § 50 Abs. 3 BMG widersprechen.


Durch Ankreuzen des jeweiligen Feldes widersprechen Sie der Weitergabe Ihrer Daten:
A) an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
B) an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern Familienangehörige der 
     meldepflichtigen Person angehören
C) an Parteien, Wählergruppen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen
D) an Adressbuchverlage
widersprechen.
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Hauptamt
Meldebehörde
Altmarkt 1 
02708 Löbau
Widerspruch gegen Datenübermittlung
nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)
 
Bitte beachten Sie:
Sie haben nach Maßgabe des BMG ein Recht auf Widerspruch gegen die Übermittlung oder Veröffentlichung ihrer Daten. Er ist schriftlich zu erklären und gilt bis auf Widerruf. Gebühren werden hierfür nicht erhoben. Kreuzen Sie bitte Zutreffendes an und füllen Sie die Felder vollständig und deutlich aus. Bitte vergessen Sie nicht, den Antragsabschnitt zu unterschreiben.
Für Übermittlungssperren bei minderjährigen Personen ist die Unterschrift der Sorgeberechtigten erforderlich.
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1. Antragstellende Person
2. weitere im Haushalt lebende Personen
Wird von der Behörde ausgefüllt!
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Erläuterungen zu den einzelnen Übermittlungssperren
 
A)
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können Sie der Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung mit (i.v.m) § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes widersprechen.
 
 
B)
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche
Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern
Familienangehörige der meldepflichtigen Person angehören
 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG i.V.m § 42 Abs. 2 BMG widersprechen.
 
 
C) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen im
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen
 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.v.m § 50 Abs. 1 BMG widersprechen. 
 
 
D)
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.v.m § 50 Abs. 3 BMG widersprechen.
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